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SO

Änderung des Landschaftsplanes

Art der baulichen Nutzung
Sondergebiet Photovoltaik (§ 11 Abs. 2 BauNVO)
auf den Grundstücken Fl.-Nr. 617 und 801 (TF), Gmkg.
Eggersberg

Landschaftsschutz und Landschaftspflege
Flächen mit besonderer Bedeutung für Ökologie,
Landschafts- und Ortsbild (Ausgleichsflächen)

Sonstige Planzeichen und Erläuterungen
Änderungsbereichsgrenze der Landschaftsplanänderung

SO

SO

SO

SO

GE
PL

SO

SO

GE
PL

SO

außerhalb des Geltungsbereichs
nachrichtlich dargestellt:
privilegiertes Bauvorhaben Speicher

SO

SO

SO

C. VERFAHRENSVERMERKE
1. Der Stadtrat hat in der Sitzung vom ......................... die Änderung des 

Flächennutzungs- und Landschaftsplans beschlossen. Der Änderungsbeschluss wurde am 
.........................  ortsüblich bekannt gemacht.

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher 
Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf der Flächennutzungs- und Landschaftsplan- 
änderung in der Fassung vom ......................... hat in der Zeit vom ......................... 
bis ......................... stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf der Flächennutzungs- und 
Landschaftsplanänderung in der Fassung vom ......................... hat in der Zeit vom 
......................... bis .........................  stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf der Flächennutzungs- und Landschaftsplanänderung in der vom Stadtrat 
am ......................... gebilligten Fassung vom ......................... wurden die Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
......................... bis ......................... beteiligt.

5. Der Entwurf der Flächennutzungs- und Landschaftsplanänderung in der vom Stadtrat am 
......................... gebilligten Fassung vom ......................... wurde mit der Begründung 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ......................... bis ......................... 
öffentlich ausgelegt.

6. Die Stadt Riedenburg hat mit Beschluss des Stadtrates vom ......................... die 
Flächennutzungs- und Landschaftsplanänderung in der Fassung vom .........................  
festgestellt.

Riedenburg,  den ...........................

..............................................................................................................

1. Bürgermeister Thomas Zehetbauer

7. Das Landratsamt Kelheim hat die Flächennutzungs- und Landschaftsplanänderung mit 
Bescheid vom................. AZ ........................... gemäß § 6 BauGB genehmigt.

8. Ausgefertigt

Riedenburg,  den ...........................

..............................................................................................................

1. Bürgermeister Thomas Zehetbauer

9. Die Erteilung der Genehmigung der Flächennutzungs- und Landschaftsplanänderung 
wurde am ................... gemäß § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Die 
Flächennutzungs- und Landschaftsplanänderung ist damit wirksam.

Riedenburg,  den ...........................

..............................................................................................................

1. Bürgermeister Thomas Zehetbauer

Für die Planung:

Sulzbach-Rosenberg, den ....................

..........................................................
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